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ÖffentlIche Bekanntmachung  
der Stadt StrauSBerg

Kinder, die für das folgende Schuljahr in der Schule an-
zumelden sind, sind verpflichtet, an dem Verfahren zur 
Sprachstandsfeststellung teilzunehmen. Die Sprach-
standsfeststellung findet im Jahr vor der Einschulung statt. 
Bei festgestelltem Förderbedarf besteht die Pflicht, an 
einem Sprachförderkurs in einer Kindertagesstätte teilzu-
nehmen.

Die Sprachstandsfeststellungen und - soweit erforderlich 
- die Sprachförderkurse werden in der besuchten Kita 
durchgeführt.

Auch Kinder, die im Jahr vor der Einschulung nicht in ei-
ner Kita sind, sollen in einer nahegelegenen Kita an einer 
Sprachstandsfeststellung und gegebenenfalls an einem 
Sprachförderkurs teilnehmen. 
Diese Kinder sind in der Zeit vom 10.10.2016 bis 28.10.2016 
persönlich oder telefonisch in einer Kita zur Sprachstands-
feststellung anzumelden. 

Alle Kinder, die an dem Verfahren zur Sprachstandsfest-
stellung im Jahr vor der Einschulung teilgenommen haben, 
erhalten eine Teilnahmebestätigung, die von den Eltern bei 
der Schulanmeldung vorgelegt wird.

Die Durchführung der Sprachstandsfeststellung und 
der kompensatorischen Sprachförderung erfolgt auf der 
Grundlage der SprachfestFörderverordnung – SfFV vom 
03. August 2009 (GVBl II S.505).

Strausberg, den 12.09.2016   

Elke Stadeler
Bürgermeisterin

kompensatorische Sprachförderung  
im Jahr vor der einschulung  

in kindertagesstätten

Der Fachbereich Technische Dienste der Stadtverwaltung 
Strausberg lädt im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zum Be-
bauungsplan Nr. 42/08 „Wohngebiet an der Fließstraße“ 
alle interessierte Bürgerinnen und Bürger am 

dienstag, den 11.10.2016, um 18.30 uhr

zu einer Erörterungsveranstaltung in das Gebäude der 
Stadtverwaltung Strausberg, Raum 3.48 (3. Etage), He-
germühlenstraße 58, 15344 Strausberg, ein.
Der Eigentümer der Fläche plant ein allgemeines Wohn-
gebiet zu entwickeln. Mit der Aufstellung des Bebauungs-
planes soll die bauplanungsrechtliche Grundlage zur Er-
richtung von ca. 57 Eigenheimen mit der dazugehörigen 
Erschließung geschaffen werden. Das städtebauliche Ent-
wicklungskonzept, das der Planung zu Grunde liegt, be-
reits vorliegende natur- und artenschutzrechtliche Belange 
sowie Planungsalternativen sollen vorgestellt und erörtert 
werden. Nach der Erläuterung der Ziele, Zwecke und Aus-
wirkungen der Planung können Äußerungen und Stellung-
nahmen abgegeben werden. Das Anhörungsergebnis wird 
in die weitere Planung einfließen.

einladung zur frühzeitigen 
Bürgerversammlung zum 
Bebauungsplan nr. 42/08  

„Wohngebiet an der fließstraße“
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